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1 Anlass  

Die Gemeinde Zwiefalten hat den Bebauungsplan für das dörfliche Wohngebiet 

(MDW) „Kapfäcker“ im Ortsteil Mörsingen südwestlich von Zwiefalten im laufenden 

Bebauungsplanverfahren mit der Einführung des § 13 b BauGB auf das beschleunigt 

Verfahren nach § 13 a BauGB umgestellt und am 26.07.2017 neu aufgestellt. Das 

Verfahren soll 2025 wieder fortgeführt werden, aufgrund des langen Zeitraums erfolgt 

eine erneute artenschutzrechtliche Einschätzung des Gebiets. 

Die Einleitung des Bebauungsplanverfahrens erfolgt aufgrund aktuellem Bedarf und 

Nachfrage nach Bauplätzen für den Eigenbedarf des Ortsteils Mörsingen. Die Ge-

meinde Zwiefalten legt seit Ende der 80 er-Jahre ein verstärktes Augenmerk auf die 

Innenentwicklung. Beinahe alle Möglichkeiten der Nachverdichtung sind ausge-

schöpft. Mit dem Bebauungsplan „Kapfäcker“ möchte die Gemeinde Zwiefalten sechs 

Bauplätze für Einzel- oder Doppelhäuser schaffen. Der räumliche Geltungsbereich 

liegt zentral in Mörsingen und ist weitgehend von bestehender Bebauung umgeben. 

Der Geltungsbereich umfasst 0,88 ha. Der Bereich im Norden ohne Nutzungsände-

rung (MDW 2) wird aber nicht betrachtet. Als Plangebiet wird im Folgenden der Be-

reich der geplanten Bebauung MDW 1 bezeichnet. 

Eine artenschutzrechtliche Relevanzprüfung mit Habitatpotenzialanalyse gem. § 44 

BNatSchG wird für die Planung erforderlich. 

 

2 Rechtliche Grundlagen 

Für Planungen und Vorhaben sind die Vorschriften für besonders und streng ge-

schützte Tier- und Pflanzenarten gemäß § 44 BNatSchG zu beachten und zu prüfen.  

Die Aufgabe besteht laut dem Gesetz darin, für das geplante Bauvorhaben zu prüfen, 

ob lokale Populationen streng geschützter Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie 

(FFH-RL) und europäischer Vogelarten erheblich gestört werden (Störungsverbot) 

(§ 44 Abs. 5 BNatSchG). Eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Stö-

rung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert. Zudem ist 

das Tötungsverbot bei der Planung zu beachten (hier gilt Individuenbezug): es ist zu 

prüfen, ob sich das Tötungs- oder Verletzungsrisiko „signifikant“ erhöht. Alle geeigne-

ten Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen sind bei Bedarf grundsätzlich zu er-

greifen. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten dürfen nur entfernt werden, wenn deren 

ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird (Schädi-

gungsverbot) Dazu sind vorgezogene Maßnahmen (CEF-Maßnahmen) zulässig. 

Die ausschließlich nach nationalem Recht besonders und streng geschützten Arten 

sind gemäß § 44 Abs. 5 BNatSchG in der Eingriffsregelung zu behandeln. Es gilt 

Satz 5 entsprechend: „Sind andere besonders geschützte Arten betroffen, liegt bei 

Handlungen zur Durchführung eines Eingriffs oder Vorhabens kein Verstoß gegen die 

Zugriffs-, Besitz- und Vermarktungsverbote vor“. Diese Arten sind in der Planung z. B. 

durch Vermeidungs-, Minderungs- und (artenschutzrechtliche) Ausgleichsmaßnahmen 

zu berücksichtigen. 
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3 Begriffsbestimmungen 

In den Hinweisen der LANA werden die Begrifflichkeiten der rechtlichen Grundlagen 

zu zentralen unbestimmten Rechtsbegriffen des Bundesnaturschutzgesetzes (LANA 

2009) umfassend beschrieben. Wichtige Begriffe, auch zu Vogelarten, werden im Fol-

genden kurz erläutert.  

Planungsrelevanz 

Grundlage für die Untersuchung und die Beurteilung der Artengruppen ist eine Unter-

teilung der zu untersuchenden Arten in Arten mit hervorgehobener artenschutz-

rechtlicher Relevanz und Arten mit allgemeiner Planungsrelevanz in Anlehnung an 

ALBRECHT ET AL. (2013) und LANUV (2021). 

Die Arten mit hervorgehobener artenschutzrechtlicher Relevanz bzw. saP-relevante 

Arten sind eine naturschutzfachlich begründete Auswahl derjenigen Arten, die bei ei-

ner Artenschutzprüfung im Sinne einer Art-für-Art-Betrachtung einzeln zu bearbeiten 

sind (Konfliktprüfung). Das entsprechende Fachkonzept wurde vom Bundesverwal-

tungsgericht gebilligt (vgl. BVerwG-Beschluss vom 08.03.2018, 9 B 25.17). Diese Ar-

ten sind aufgrund ihres besonderen Schutzstatus in der Regel für die Zulassung eines 

Vorhabens von entscheidender Bedeutung. Die naturschutzfachliche Auswahl wird für 

die einzelnen Artengruppen erläutert. 

Für Arten allgemeiner Planungsrelevanz ist, trotz möglicher örtlicher Beeinträchtigun-

gen und Störungen, sichergestellt, dass sich der Erhaltungszustand der lokalen Popu-

lation nicht verschlechtert und die ökologische Funktion der Lebensstätten im räumli-

chen Zusammenhang erhalten bleibt. Diese Arten sind nur in ausgewählten Fällen, 

wie bei der Berücksichtigung von Tierwanderungen, der Planung von Wiedervernet-

zungsmaßnahmen oder der ergänzenden Bewertung bestimmter Lebensräume, von 

Bedeutung. Gemäß ALBRECHT ET AL. (2013) ist für die Bewertung der ökologischen 

Bedeutung und Empfindlichkeit bestimmter Lebensräume und damit auch die korrekte 

Abarbeitung der Eingriffsregelung in begründeten Einzelfällen die Betrachtung von Ar-

ten allgemeiner Planungsrelevanz erforderlich.  

Lokale Population 

Als lokale Population wird nach § 7 BNatSchG eine „biologisch oder geographisch 

abgegrenzte Zahl von Individuen einer Art“ abgegrenzt. Bei Arten mit gut abgrenzba-

ren örtlichen Vorkommen sind kleinräumige Landschaftseinheiten von Bedeutung für 

die Fortpflanzungs- oder Überdauerungsgemeinschaft. Bei Arten mit flächiger Verbrei-

tung oder großen Aktionsräumen können Populationen auf die naturräumliche Land-

schaftseinheit bezogen werden. (LANA 2009). 
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Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG Abs. 1 Nr. 1 bis Nr. 4 i. V. m. Abs. 5 für 

nach § 15 BNatSchG zulässige Eingriffe 

Tötungsverbot: Es ist verboten wild lebende Tiere zu fangen, zu verletzen oder zu tö-

ten. Ferner ist es verboten die Entwicklungsformen von Tieren zu entnehmen, zu be-

schädigen oder zu zerstören. Ein Verstoß gegen das Tötungsverbot liegt nicht vor, 

wenn die Beeinträchtigung durch die Planung bzw. das Vorhaben das Tötungs- und 

Verletzungsrisiko für Exemplare der betroffenen Art, unter Berücksichtigung der vor-

gesehenen Schutz- und Vermeidungsmaßnahmen, nicht signifikant erhöht.  

Störungsverbot: Es ist verboten wild lebende Tiere während der Fortpflanzungs-, Auf-

zucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderzeiten erheblich zu stören. Ein Verstoß 

gegen das Störungsverbot liegt nicht vor, wenn die Störung zu keiner Verschlechte-

rung des Erhaltungszustands der lokalen Population führt. 

Schädigungsverbot: Es ist verboten Fortpflanzungs- oder Ruhestätten wild lebender 

Tiere aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören. Der Schutz gilt 

für Fortpflanzungs- und Ruhestätten, die tatsächlich in dieser Funktion genutzt wer-

den. Er erstreckt sich aber auch auf die Zeiten der Abwesenheit der Tiere (BVerwG, 

Urteil vom 06.11.2013 − 9 A 14/12 Rn. 114). Der Schutz kann daher auch nach Ver-

lassen der Fortpflanzungsstätte weiter bestehen, wenn eine regelmäßige Wiedernut-

zung erfolgt (VGH Kassel, Urteil vom 21.02.2008 – 4 N 869/07). Die unmittelbare bzw. 

dauerhafte Anwesenheit der Bewohner ist nicht ausschlaggebend (vgl. VG Potsdam, 

Urteil vom 18.02.2002, 4 L 648/01, NuR 2002, S. 567). Der Schutz endet erst mit der 

endgültigen Aufgabe der Stätten durch die Tiere (vgl. BVerwG, Urteil vom 18.01.2009 

- 9 A 39/07 = NVwZ 2010, 44 Rn. 75). Ein Verstoß gegen das Schädigungs- bzw. Zer-

störungsverbot liegt nicht vor, wenn die ökologische Funktion der von der Planung 

bzw. von dem Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen 

Zusammenhang weiterhin erfüllt wird.  

Zugriffsverbote (Pflanzen): Es ist verboten wild lebende Pflanzen oder besonders ge-

schützte Pflanzen oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, 

sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören. Hierunter fällt jede Entwer-

tung der Funktionsfähigkeit des Standorts für Existenz und Entwicklung der jeweiligen 

Pflanze. Ein Verstoß gegen das Zugriffsverbot (Pflanzen) liegt nicht vor, wenn die 

ökologische Funktion des von der Planung bzw. von dem Vorhaben betroffenen 

Standorts im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird  

Umsetzung / Verlagerung  

Bei einer Umsetzung / Verlagerung handelt es sich um eine Verbringung von Indivi-

duen in Bereiche im räumlichen Zusammenhang. Eine Rückwanderung nach Ab-

schluss der Maßnahme ist dabei prinzipiell möglich. Fang und Freilassung stehen im 

unmittelbaren zeitlichen und räumlichen Zusammenhang. Das Umsetzen / Verlagern 

stellt daher kein genehmigungspflichtiges Aussetzen i. S. d. § 40 Abs. 4 BNatSchG 

dar. 



Gemeinde Zwiefalten, Ortsteil Mörsingen: Bebauungsplan „Kapfäcker“,  
Artenschutzrechtliche Relevanzprüfung mit Habitatpotenzialanalyse S. 6 

Datum: 19.09.2025  Pustal Landschaftsökologie und Planung 

CEF-Maßnahmen 

Zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktion können nach 

§ 44 Abs. 5 BNatSchG vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen festgelegt werden. Die 

Maßnahme ist wirksam bei: 

 Ansetzen an unmittelbar betroffenem Bestand d. h. die Ausgleichsmaßnahme  

muss in Quantität und Qualität dem entfallenden Bestand entsprechen (z. B. eine 

Hecke ist betroffen, dafür wird im Umfeld eine gleichartige Hecke gepflanzt)  

 Anlage neuer Lebensstätten oder Verbesserung bestehender Lebensstätten 

(Quantität oder Qualität) 

 räumlich-funktionalem Zusammenhang mit betroffenen Lebensstätten 

 Aufweisen aller erforderlichen Funktionen für die betroffene Population zum Ein-

griffszeitpunkt d. h. die Ausgleichsmaßnahme muss vor dem Eingriff durchgeführt 

werden  

 ununterbrochener und dauerhafter Sicherung als artspezifische Fortpflanzungs- 

und Ruhestätte 

Bei Unsicherheiten kann ein begleitendes Monitoring notwendig werden, um den Er-

folg der CEF-Maßnahme zu gewährleisten. (LANA 2009) 

Vogelarten 

Grundsätzlich sind alle wildlebenden Vogelarten europarechtlich durch Artikel 1 der 

EU-Vogelschutzrichtlinie geschützt. Darunter fallen auch häufige, weit verbreitete und 

störungsunempfindliche Arten (die einen günstigen Erhaltungszustand aufweisen) wie 

beispielsweise Amsel, Kohl- und Blaumeise und Buchfink. Für diese Arten ist (ggf. un-

ter Berücksichtigung von entsprechenden Vermeidungsmaßnahmen), trotz möglicher 

örtlicher Beeinträchtigungen und Störungen, sichergestellt, dass sich der Erhaltungs-

zustand der lokalen Population nicht verschlechtert und die ökologische Funktion der 

Lebensstätten im räumlichen Zusammenhang aus folgenden Gründen entsprechend 

LfU 2020 erhalten bleibt: 

Lebensstättenschutz (§ 44 Abs. 1 Nr. 3, Abs. 5 Nr. 3 BNatSchG) 

Für diese Arten kann im Regelfall davon ausgegangen werden, dass die ökologische 

Funktion der von einem Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im 

räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird.  

Kollisionsrisiko (§ 44 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 5 Nr. 1 BNatSchG) 

Diese Arten zeigen in diesem Zusammenhang entweder keine gefährdungsgeneigten 

Verhaltensweisen (z. B. hohe Flughöhe, Meidung des Verkehrsraums) oder es han-

delt sich um Arten, für die denkbare Risiken durch Vorhaben insgesamt im Vergleich  

zur allgemeinen Mortalität im Naturraum nicht signifikant erhöht werden. Die Art weist 

eine Überlebensstrategie auf, die es ihr ermöglicht, vorhabenbedingte Individuenver-

luste mit geringem Risiko abzupuffern. Das bedeutet die Zahl der Opfer liegt im Rah-

men der (im Naturraum) gegebenen artspezifischen Mortalität.  

 



Gemeinde Zwiefalten, Ortsteil Mörsingen: Bebauungsplan „Kapfäcker“,  
Artenschutzrechtliche Relevanzprüfung mit Habitatpotenzialanalyse S. 7 

Datum: 19.09.2025  Pustal Landschaftsökologie und Planung 

Störungsverbot (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG)  

Für diese Arten kann grundsätzlich ausgeschlossen werden, dass sich der Erhal-

tungszustand der lokalen Population verschlechtert. 

Daher erfolgt eine Abschichtung in Arten mit hervorgehobener artenschutzrechtlicher 

Relevanz bzw. saP-relevante Arten und in andere Vogelarten („Allerweltsarten“) (LfU 

2020). Arten mit hervorgehobener artenschutzrechtlicher Relevanz bzw. saP-

relevante Arten sind den folgenden Schutzkategorien zugeordnet:  

 Anhang I der EU-Vogelschutzrichtlinie 

 Streng geschützt nach BArtSchV 

 Streng geschützt nach BNatSchG 

 Arten des Zielartenkonzepts (ZAK) 

 Koloniebrüter 

 Zugvogelarten nach Art. 4 Abs. 2 EU-Vogelschutzrichtlinie 

 Rote Liste, landesweit oder bundesweit 

 Vorwarnliste, landesweit oder bundesweit 

Für diese Arten werden, bei Konflikten mit der Planung, neben Vermeidungsmaß-

nahmen meist auch CEF-Maßnahmen erforderlich. Diese Arten werden im Rahmen 

einer speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (saP) vertiefend untersucht. 
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Rote Liste 

Die Rote Liste verwendet verschiedene Kategorien zur Einstufung des Gefährdungs-

zustandes einer Art. Folgende Definitionen sind LUDWIG ET AL. (2006) entnommen. 

Tabelle 3.1: Gefährdungskategorien der Roten Liste 

Kategorie  Definition 

0 (erloschen oder verschollen) Arten, die im Bezugsraum verschwunden sind oder von 

denen keine wild lebenden Populationen mehr bekannt sind. 

Die Populationen sind entweder: 

 nachweisbar ausgestorben, in aller Regel ausgerottet 
(und die bisherigen Habitate bzw. Standorte sind so 
stark verändert, dass mit einem Wiederfund nicht mehr 
zu rechnen ist) oder 

 verschollen d. h. aufgrund vergeblicher Nachsuche über 
einen längeren Zeitraum besteht der begründete Ver-
dacht, dass ihre Populationen erloschen sind. 

1 (vom Erlöschen bedroht) Arten, die so schwerwiegend bedroht sind, dass sie in ab-

sehbarer Zeit aussterben, wenn die Gefährdungsursachen 

fortbestehen. Ein Überleben im Bezugsraum kann nur durch 

sofortige Beseitigung der Ursachen oder wirksame Schutz- 

und Hilfsmaßnahmen für die Restbestände dieser Arten 

gesichert werden. 

2 (stark gefährdet) Arten, die erheblich zurückgegangen oder durch laufende 

bzw. absehbare menschliche Einwirkungen erheblich be-

droht sind. Wird die aktuelle Gefährdung der Art nicht abge-

wendet, rückt sie voraussichtlich in die Kategorie „vom Erlö-

schen bedroht“ auf. 

3 (gefährdet) Arten, die merklich zurückgegangen oder durch laufende 

bzw. absehbare menschliche Einwirkungen bedroht sind. 

Wird die aktuelle Gefährdung der Arten nicht abgewendet, 

rücken sie voraussichtlich in die Kategorie „stark gefährdet“ 

auf. 

R (Art mit geografischer  

Restriktion) 

Extrem seltene bzw. sehr lokal vorkommende Arten, deren 

Bestände in der Summe weder lang- noch kurzfristig abge-

nommen haben und die auch nicht aktuell bedroht, aber 

gegenüber unvorhersehbaren Gefährdungen besonders 

anfällig sind. 

i (gefährdete, wandernde  

Tierart) 

Im Bezugsraum bzw. in ihren Reproduktionsgebieten ge-

fährdete Arten, 

 die sich im Bezugsraum nicht regelmäßig vermehren, 

 aber während bestimmter Entwicklungs- oder Wander-
phasen regelmäßig dort auftreten. 

Es handelt sich hier um gefährdete Durchzügler, Überwinte-

rer, Übersommerer oder wandernde Tierarten. Sie verbrin-

gen einen Teil ihres Individuallebens im Bezugsraum und 

brauchen ihn deshalb für ihr Überleben. 

Für Vermehrungsgäste (Arten, deren Reproduktionsgebiete 

normalerweise außerhalb des Bezugsraumes liegen, die 

sich hier aber ausnahmsweise oder sporadisch vermehren) 

hat der Bezugsraum dagegen wenig oder kaum Bedeutung 

für das Überleben ihrer Art (ähnlich adventiv auftretende 

Pflanzenarten). Deshalb werden sie im Unterschied zu wan-

dernden Arten nicht in der Roten Liste aufgeführt. 
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Kategorie  Definition 

G (Gefährdung anzunehmen 

aber Status unbekannt) 

Arten, deren taxonomischer Status allgemein akzeptiert ist 

und für die einzelne Untersuchungen eine Gefährdung ver-

muten lassen, bei denen die vorliegenden Informationen 

aber für eine Einstufung in die Gefährdungskategorien 1 bis 

3 nicht ausreichen. 

V (Vorwarnliste) Arten, die merklich zurückgegangen, aber aktuell noch nicht 

gefährdet sind. Bei Fortbestehen von bestandsreduzieren-

den Einwirkungen ist in naher Zukunft eine Einstufung in die 

Kategorie „gefährdet“ wahrscheinlich. 

D (Daten unzureichend bzw. 

defizitär) 

Arten, deren Verbreitung, Biologie und Gefährdung für eine 

Einstufung in die anderen Kategorien nicht ausreichend 

bekannt sind, weil sie: 

 bisher oft übersehen bzw. im Gelände nicht unterschie-
den wurden oder 

 erst in jüngster Zeit taxonomisch untersucht wurden (es 
liegen noch zu wenige Angaben über Verbreitung, Bio-
logie und Gefährdung vor) oder 

 taxonomisch kritisch sind (die taxonomische Abgren-
zung der Art ist ungeklärt). 

* (ungefährdet) Arten werden als derzeit nicht gefährdet angesehen, wenn 

ihre Bestände zugenommen haben, stabil sind oder (gemes-

sen am Gesamtbestand) so wenig zurückgegangen sind, 

dass sie nicht mindestens in Kategorie V eingestuft werden 

müssen. 
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4 Ablauf der artenschutzrechtlichen Prüfung 

1. Schritt 

Bei der Durchführung der artenschutzrechtlichen Relevanzprüfung mit Habitatpo-

tenzialanalyse wird für das Plangebiet u. a. anhand der vorhandenen Biotopstruktu-

ren abgeprüft, ob Hinweise auf das Vorkommen von Anhang IV-Tier- und Pflanzenar-

ten der FFH-RL und europäischen Vogelarten im Planungsgebiet und der unmittelba-

ren Umgebung vorliegen (Abschichtung).  

2. Schritt (bei Bedarf) 

Ergibt die artenschutzrechtliche Relevanzprüfung mit Habitatpotenzialanalyse Hinwei-

se auf mögliche erhebliche Beeinträchtigungen des Erhaltungszustandes von streng 

geschützten Populationen der Anhang IV-Arten oder/und europäischer Vogelarten, 

sind diese Artengruppen oder Arten in einer sogenannten speziellen artenschutz-

rechtlichen Prüfung (saP) vertieft zu untersuchen. 

Bei häufigen Vogelarten (z. B. Kohlmeise, Hausrotschwanz, Kleiber und andere Arten 

der Kulturlandschaft und Siedlungsrandbereiche) liegt im Regelfall keine erhebliche 

Störung / Beeinträchtigung der lokalen Population vor. Generell sind Nahrungs- und 

Jagdbereiche nur zu betrachten, wenn durch die Beseitigung dieses Lebensraumes 

die Population wesentlich beeinträchtigt wird. 

Festlegung des Untersuchungsrahmens 

Im Mai 2025 wurde eine Übersichtsbegehung durchgeführt. Die Ergebnisse münden 

in dieser artenschutzrechtlichen Relevanzprüfung mit Habitatpotenzialanalyse (PU-

STAL 2025). 

Eine spezielle artenschutzrechtliche Prüfung wird bei Berücksichtigung der Planungs-

empfehlungen/artenschutzrechtlichen Vermeidungsmaßnahmen aufgrund der Ergeb-

nisse der artenschutzrechtlichen Relevanzprüfung nicht erforderlich (vgl. Kap. 7). 
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5 Plangebiet und örtliche Situation 

Das Plangebiet liegt zentral in Mörsingen an einem nach Osten steil ansteigenden 

Hang (618 – 629 m ü. NN). Mörsingen ist ein Dorf am „Tautschbuch“ aus drei noch 

heute voneinander abgesetzten Häusergruppen, die beiden oberen in Hanglage, die 

höchste mit der Kirche. Das Plangebiet liegt zwischen dem unteren und mittleren 

Dorfbereich. 

Naturräumlich wird das Plangebiet der Einheit „Tautschbuch“ der naturräumlichen 

Haupteinheit „Mittlere Flächenalb“ zugeordnet (GRAUL 1952). Mörsingen befindet sich 

auf den zerschnittenen Hochflächen der Oberen Süßwassermolasse (OSM) zwischen 

dem Tautschbuch, einem zusammenhängenden Buchenwaldsystem und dem Zwie-

faltener Achtalsystem im Osten. Das Plangebiet selbst umfasst eine Fettwiese an ei-

nem Westhang, mit unterschiedlicher Artenausprägung. Umgeben ist das Plangebiet 

von der bestehenden Bebauung und landwirtschaftlichen Nutzung (Wiesen, Weiden 

und Obstbäume) von Mörsingen.  

Das Plangebiet liegt im Wasserschutzgebiet – Einzugsgebiet der Quellfassung „Kes-

selbrunnen und des Bohrbrunnens Kohlplatte“ Zone IIIB (rechtskräftig seit 

01.05.1987). Das Plangebiet befindet sich in der Entwicklungszone des Biosphären-

gebiets „Schwäbische Alb“. Weitere Schutzgebiete sind nicht vorhanden. 

Abbildung 5.1: Luftbild mit relevanten Strukturen 

 

Quelle: LUBW (2024), Plangebiet rot umrandet, unmaßstäbliche Darstellung 
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Abbildung 5.2: Fotos aus dem Plangebiet 

  

Blick über Wiesenfläche in Richtung Norden 

 

Nördlich angrenzende Weidefläche mit Obst-
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Blick über Wiesenfläche in Richtung Süden 

 

Umgebende Wohnbebauung 

 

Fotos: Büro Pustal 2025 
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6 Konfliktanalyse 

6.1 Kurzbeschreibung der Planung 

Der Geltungsbereich umfasst 0,88 ha. Der Bereich im Norden ohne Nutzungsände-

rung (MDW 2) wird nicht betrachtet. Der Bereich der geplanten Bebauung (MDW 1) 

(Plangebiet) umfasst ca. 0,5 ha. 

Es handelt sich um die Ausweisung eines dörflichen Wohngebiets (MDW) mit einer 

GRZ von 0,4 und geplanten sechs Bauplätzen (insgesamt ca. 0,4 ha). Im Plangebiet 

sind Einzel- und Doppelhäuser zulässig. Die Erschließung des Plangebiets erfolgt 

über die Straße „Mörsingen“, von welcher ausgehend eine Stichstraße mit Wendeplat-

te die einzelnen Bauplätze erschließt (ca. 0,05 ha). Zwei öffentliche Grünflächen sind 

im Bereich Stichstraße und Straße Mörsingen vorgesehen (0,02 ha). Diese Form der 

Erschließung ist flächensparend und berücksichtigt die Geländeverhältnisse bestmög-

lich. Ein Fußweg erschließt von Norden das Plangebiet. Auf den Baugrundstücken ist 

jeweils ein heimischer Laub- oder Obstbaum zu pflanzen.  

 

Abbildung 6.1: Bebauungsplan  

 
Kartengrundlage / Quelle Künster 2025; Plangebiet (MDW 1) rot umrandet, die unmaßstäbliche Abbildung 
dient hier als Orientierung. Genaue Auskunft gibt der B-Plan M 1 : 500.   

N
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6.2 Planungsbedingte Wirkfaktoren 

Zu betrachten sind baubedingte, anlagebedingte und betriebsbedingte Wirkfaktoren. 

Folgende baubedingte Wirkfaktoren sind durch die Planung möglich: 

 Lärmimmissionen und optische Störungen durch Baustellenbetrieb und –verkehr 

 Erhöhung des Tötungsrisikos von Kleintieren durch Baustellenbetrieb und -verkehr  

 Flächeninanspruchnahme/-versiegelung durch Baustelleneinrichtung  

Folgende anlagebedingte Wirkfaktoren sind durch die Planung möglich: 

 Permanente Flächeninanspruchnahme und -versiegelung und damit Lebensraum-

veränderungen (Inanspruchnahme von Vegetationsflächen)  

 Möglicherweise Zunahme an großflächigen Fensterfronten durch Fassadengestal-

tung und damit Vogelschlagrisiko 

 Möglicherweise infolge von Gartennutzung eine Zunahme an (Gehölz-)Strukturen 

und Nutzungsvielfalt (Hecken, Beete, Sträucher) 

Folgende betriebsbedingte Wirkfaktoren sind durch die Planung möglich: 

 Derzeit keine relevante Zunahme von weiteren akustischen oder optischen Stö-

rungen absehbar, da das Plangebiet bereits von Straßen und Wohnbebauung um-

geben ist. 
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7 Durchführung der artenschutzrechtlichen 
Relevanzprüfung mit Habitatpotenzialanalyse 

7.1 Methodik und Begehungsprotokoll 

Das Plangebiet wurde am 14.05.2025 durch M.Sc.-Biol. Moritz Boley begangen. Ziel 

war die Aufnahme relevanter Habitatstrukturen zur Abschätzung des potenziellen 

Vorkommens artenschutzrechtlich relevanter Arten.  

Für Arten mit Habitatpotenzial, für die keine weiteren Untersuchungen aber Maßnah-

men notwendig werden, werden Maßnahmen zur Vermeidung von Verbotstatbestän-

den definiert.  

Tabelle 7.1: Begehungsprotokoll artenschutzrechtliche Relevanzprüfung 

Datum 15.04.2025  Uhrzeit 15:45  – 16:15 Uhr 

Wetter Bewölkung 5 %, 17 °C, Wind 0  

Zweck Untersuchung auf Vorkommen bzw. Hinweise und Habitate artenschutzrechtlich 

relevanter Pflanzen, Insekten, Amphibien, Reptilien, Vögel sowie Säugetiere. 

 

7.2 Habitatanalyse und Habitateignung 

Habitatanalyse 

Beim Plangebiet selbst handelt es sich um eine homogene Wiesenfläche. Zum Zeit-

punkt der Untersuchung war fast der gesamte Bereich vollständig gemäht, an den 

Randbereichen war vereinzelt die Wiesenvegetation vorhanden. Es handelt sich wei-

terhin um eine typische Wirtschaftswiese mittleren Standorts (Fettwiesenvegetation) 

mit einem hohen Gräseranteil. Der Blühaspekt der Restflächen war geprägt durch 

Löwenzahn, Hahnenfuß und Rot-Klee mit vereinzeltem Spitzwegerich. 

In der Umgebung in Richtung Norden befinden sich eine eingezäunte Fettweide mit 

Obstbäumen und eine dörflich geprägte Umgebungsbebauung mit zahlreichen 

Schuppen in den Gartenbereichen. Diese Gärten gehen fließend in die freie Land-

schaft über. 

Habitateignung 

Farn- und Blütenpflanzen 

Das Plangebiet bietet keine Eignung für streng oder besonders geschützte Pflanzen-

arten. Diese sind auf besondere Habitateigenschaften angewiesen, die im Plangebiet 

nicht gegeben sind. 

Ein Vorkommen planungsrelevanter Pflanzenarten wird ausgeschlossen, es werden 

keine weiteren Untersuchungen und keine Maßnahmen notwendig. 
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Insekten 

Das Plangebiet besitzt im blühenden Zustand eine gute Eignung als Lebensraum oder 

Nahrungshabitat für häufige Insektenarten. Es ist mit einer typischen Insektenvielfalt 

des Wirtschaftsgrünlandes zu rechnen. Profiteure von Wirtschaftswiesen sind bei-

spielsweise Kleiner Fuchs, Zitronenfalter oder Landkärtchen. Dabei handelt es sich 

aber um häufige Arten.  

Raupenfutterpflanzen für planungsrelevante Schmetterlingsarten oder Totholzberei-

che für planungsrelevante Käferarten sowie Gewässer für Libellen konnten nicht fest-

gestellt werden.  

Ein Vorkommen planungsrelevanter Insektenarten wird ausgeschlossen, es werden 

keine weitere Untersuchungen und keine Maßnahmen notwendig. 

Amphibien 

Die betroffenen Bereiche und ihre Umgebung bieten keine Laichgewässer für Amphi-

bienarten. Auch ist in den betreffenden Bereichen mit keiner Wanderroute mit Bedeu-

tung für die lokale Population zu rechnen. 

Ein Vorkommen von planungsrelevanten Amphibien oder Amphibienwanderrouten mit 

Bedeutung für die lokale Population wird ausgeschlossen werden, es werden keine 

weitere Untersuchungen und keine Maßnahmen notwendig. 

Reptilien 

Die homogene Wiesenfläche ohne Versteckmöglichkeiten bietet keine Lebens-

raumeignung für Reptilien. In den angrenzenden naturnahen Siedlungsraum sind po-

tenzielle Habitate vorhanden, in diese erfolgt aber kein Eingriff.  

Ein Vorkommen von planungsrelevanten Reptilien wird ausgeschlossen, es werden 

keine weiteren Untersuchungen und keine Maßnahmen notwendig. 

Vögel 

Das Plangebiet und Umgebung weist grundsätzlich Habitatpotenzial als Nahrungs-

raum für typische Hecken- und Gebäudebrüter des dörflichen Umfeldes auf. Als Zu-

fallsbeobachtung konnten angrenzend Haussperlinge und Rauchschwalben festge-

stellt werden. Die Umgebung bietet aber weitreichend weitere geeignete sowie hoch-

wertigere Nahrungsräume, insbesondere die angrenzenden Weideflächen.  

Ein Vorkommen von hervorgehoben planungsrelevanten Vogelarten wird ausge-

schlossen, es werden keine weitere Untersuchungen und keine Maßnahme notwen-

dig. 
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Fledermäuse 

Das Plangebiet und Umgebung weist grundsätzlich Habitatpotenzial als Nahrungs-

raum für Fledermausarten des dörflichen Umfeldes auf. Das Plangebiet wird durch die 

angrenzende Wohnbebauung durch Beleuchtung beeinträchtigt und eignet sich daher 

vorzugsweise für tendenziell opportunistische Fledermausarten wie die Zwergfleder-

maus (Pipistrellus pipistrellus). Opportunistische Fledermausarten suchen zur Jagd 

Standorte mit Kunstlicht auf.  

Ein Vorkommen von Fledermausquartieren oder essenziellen Jagdhabitaten wird 

ausgeschlossen, es werden keine weitere Untersuchungen und keine Maßnahmen 

notwendig. 

Haselmaus 

Keine Gehölze als Lebensraum vorhanden. 

Ein Vorkommen der Haselmaus kann ausgeschlossen werden, es werden keine wei-

tere Untersuchungen und keine Maßnahmen notwendig. 

Weitere Artengruppen  

Sonstige Artnachweise relevanter Arten (gem. § 44 (5) BNatSchG) sind aufgrund der 

Nutzung und Strukturen innerhalb des Plangebiets nicht zu erwarten.  
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7.3 Betroffenheit der Artengruppen 

Tabelle 7.2: Betroffenheit der Artengruppen 

Streng geschützte Arten des Anhangs IV der FFH-RL und europäische Vogelarten mit Vorkommen in 
Baden-Württemberg (LUBW 2010) 

Artengruppe Ergebnis der Habitatanalyse und Betroffenheit Artenschutzrechtli-
che Einschätzung 
unter Berücksichti-
gung der Maßnah-
men 

Farn- und Blü-

tenpflanzen 

Die streng geschützten Arten sind auf spezielle Lebensräume 

angewiesen, die im Plangebiet nicht gegeben sind. 

„nicht erheblich“  

„erheblich“  

Krebse, Weich-

tiere (Muscheln, 

Schnecken) und 

sonstige niede-

re Tiere  

Keine Lebensraumeignung (Gewässer) gegeben. „nicht erheblich“  

„erheblich“  

Libellen Keine Lebensräume (Gewässer) gegeben. „nicht erheblich“  

„erheblich“  

Käfer Die streng geschützten Käferarten benötigen spezielle Lebens-

räume (Wälder, Totholz, Baumhöhlen), die im Plangebiet nicht 

gegeben sind. 

„nicht erheblich“  

„erheblich“  

Schmetterlinge Die relevanten Arten sind auf spezielle Lebensräume (Mager-

rasen, feuchte Wälder, etc.) angewiesen, die im Plangebiet 

nicht gegeben sind. 

„nicht erheblich“  

„erheblich“  

Amphibien  Keine Lebensräume (Gewässer) gegeben. 

 

„nicht erheblich“  

„erheblich“  

Reptilien Keine Lebensraumeignung gegeben. Habitatelemente fehlen 

vollständig. 

„nicht erheblich“  

„erheblich“  

Avifauna  

(Vögel) 

Nahrungshabitat für Arten der naturnahen Siedlung. Als Zu-

fallsbeobachtung wurden Haussperling und Rauchschwalbe 

jagend festgestellt. Im direkten Umfeld bestehen weitere und 

hochwertigere Lebensräume (Weiden mit Obstbäumen). 

Die Planung führt zu keiner Beeinträchtigung und keinem Ver-

lust eines Brutreviers. 

„nicht erheblich“  

„erheblich“  
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Artengruppe Ergebnis der Habitatanalyse und Betroffenheit Artenschutzrechtli-
che Einschätzung 
unter Berücksichti-
gung der Maßnah-
men 

Säugetiere:  

Fledermäuse 

Keine Quartiersnutzung durch Fledermäuse gegeben. Im direk-

ten Umfeld bestehen weitere und hochwertigere Lebensräume 

(Weiden mit Obstbäumen). 

Die Planung führt zu keiner Beeinträchtigung und keinem Ver-

lust eines essenziellen Jagdhabitats. 

„nicht erheblich“  

„erheblich“  

Sonstige 

Säuger 

Keine Lebensraumeignung aufgrund fehlender Strukturelemen-

te. 

„nicht erheblich“  

„erheblich“  

 

Hinweise zu besonders geschützten Arten 

Das Vorkommen besonders geschützter Arten im Plangebiet kann grundsätzlich nicht 

ausgeschlossen werden. Aufgrund der Habitatstrukturen und der weiteren geeigneten 

Habitate in der Umgebung sind keine relevanten Auswirkungen (erhebliche Gefähr-

dung der Bestände der lokalen Population) zu erwarten. Die Vermeidungsmaßnah-

men dienen auch diesen Arten. 
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9 Zusammenfassung  

Anlass 

Die Gemeinde Zwiefalten hat den Bebauungsplan für das dörfliche Wohngebiet 

(MDW) „Kapfäcker“ im Ortsteil Mörsingen südwestlich von Zwiefalten im laufenden 

Bebauungsplanverfahren mit der Einführung des § 13 b BauGB auf das beschleunigt 

Verfahren nach § 13 a BauGB umgestellt und am 26.07.2017 neu aufgestellt. Das 

Verfahren soll 2025 wieder fortgeführt werden, aufgrund des langen Zeitraums erfolgt 

eine erneute artenschutzrechtliche Einschätzung des Gebiets. 

Die Einleitung des Bebauungsplanverfahrens erfolgt aufgrund aktuellem Bedarf und 

Nachfrage nach Bauplätzen für den Eigenbedarf des Ortsteils Mörsingen. Die Ge-

meinde Zwiefalten legt seit Ende der 80 er-Jahre ein verstärktes Augenmerk auf die 

Innenentwicklung. Beinahe alle Möglichkeiten der Nachverdichtung sind ausge-

schöpft. Mit dem Bebauungsplan „Kapfäcker“ möchte die Gemeinde Zwiefalten sechs 

Bauplätze für Einzel- oder Doppelhäuser schaffen. Der räumliche Geltungsbereich 

liegt zentral in Mörsingen und ist weitgehend von bestehender Bebauung umgeben. 

Der Geltungsbereich umfasst 0,88 ha. Der Bereich im Norden ohne Nutzungsände-

rung (MDW 2) wird aber nicht betrachtet. Als Plangebiet wird im Folgenden der Be-

reich der geplanten Bebauung MDW 1 bezeichnet. 

Ergebnis 

Das Plangebiet ist von artenschutzfachlicher geringwertiger Bedeutung. Es handelt 

sich um eine typische Wirtschaftswiese, die Nahrungsraum für die Arten der Umge-

bung bietet. Dies betrifft insbesondere Vögel und Fledermäuse. Für diese bestehen in 

der direkten Umgebung weitere und hochwertigere Nahrungsräume. Eine Betroffen-

heit von Artengruppen liegt somit nicht vor, artenschutzrechtliche Konflikte können 

ausgeschlossen werden. 

Hinweise 

Artenschutz gem. § 44 BNatSchG 

Es wird darauf hingewiesen, dass die Regelungen des Artenschutzes 

gem. § 44 Abs. 1 BNatSchG grundsätzlich zu berücksichtigen sind. Danach ist es 

verboten alle europäisch geschützten Arten (z. B. alle heimischen Vogelarten und alle 

Fledermausarten) zu verletzen oder zu töten, sie erheblich zu stören oder ihre Fort-

pflanzungs- und Ruhestätten zu beschädigen oder zu zerstören. 

Falleneffekte 

Anlagebedingt können Tiere durch technische Anlagen, Barrieren oder Schächte ge-

schädigt oder getötet werden. Um Verletzungen oder Tötungen von Individuen zu 

verhindern, sind anlagebedingte Falleneffekte zu vermeiden bzw. ausreichend zu si-

chern. Zum besonderen Schutz von Kleintieren sind Keller-, Licht- u. a. Schächte mit 

feinmaschigem, rostfreiem (Draht-)Geflecht gegen Hineinfallen zu sichern (Maschen-

weite < 0,5 cm). 
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Barrieren 

Anlagebedingt können Kleintiere durch tote Einfriedungen in Ihrer Wanderfähigkeit 

eingeschränkt werden. Zum besonderen Schutz von Kleintieren haben tote Einfrie-

dungen einen Abstand von mindestens 0,1 m vom Boden aufzuweisen. 

Anregung 

Es wird allgemein angeregt, Nistkästen und Quartiere für Brutvögel und Fledermäuse 

in die Fassade von Neubauten zu integrieren.  

 

 

Datum: 19.09.2025 
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